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Vertrag über die Inanspruchnahme der kommunalen Sonderförderung 
kooperativer, gemeinwohlorientierter Bauprojekte auf kommunalen 

Grundstücken, ausgewählt in Konzeptverfahren bis 31.12.2021 auf Grundlage des 
Art. 56 AGVO 

 

 

  

Zwischen dem zukünftigen Erbbau-
berechtigten – nachfolgend „Erb-
bauberechtigter“ genannt : 
 

Wohnungsgenossenschaft inklusiv LEben eG 
vertreten durch den Vorstand (Anlage 14), 
Herrn Heiko Schott und  
Frau Veronika Wenck 
Felsenkellerstraße 1 
04177 Leipzig 

 
und der Gemeinde – nachfolgend 
„Stadt“ genannt: 

Stadt Leipzig  
vertreten durch den Oberbürgermeister,  
Herrn Burkhard Jung,  
vertreten durch den Bürgermeister und Beigeordneten 
für Stadtentwicklung und Bau,  
Herrn Thomas Dienberg, 
04092 Leipzig 

 
wird auf der Grundlage des Beschluss Nr.: VII-A-07298-DS-03-NF-01 vom 13.10.2022 über die 
kommunale Sonderförderung kooperativer, gemeinwohlorientierter Bauprojekte auf kommunalen 
Grundstücken, ausgewählt in Konzeptverfahren bis 31.12.2021 entsprechend des Art. 56 AGVO 
 
folgender Vertrag geschlossen: 
 
 
1.  Vorbemerkungen 
  
 Das Grundstück im Eigentum der Stadt Leipzig (Lageplan – Anlage 2) des Erbbaube-

rechtigten in 04318 Leipzig  
 
Cichoriusstraße 8                                 404 c                                       Reudnitz  
Straße, Hausnummer,                          Flurstücks-Nr.,                        Gemarkung  
 
ist in den Grundbüchern des Grundbuchamts Leipzig (Anlage 3) verzeichnet. 

  
2.  Gegenstand dieses Vertrages  

2  
2.1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Förderung des Neubaus eines mehrgeschossigen 

Wohngebäudes auf dem in Ziffer 1 genannten und von der Stadt Leipzig im Erbbaurecht 
veräußerten Grundstücks. Dabei werden 13 mietpreis- und belegungsgebundene 
Mietwohnungen inklusive einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen 
geschaffen.  
 

  
2.2. Aufschiebende Bedingungen 

 
Der Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung abgeschlossen, dass die Bauge-
nehmigung bis spätestens Mai 2023 erteilt wird. 

 
 

  

https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_personal/SI010?YY=2021&MM=12&DD=31
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2.3. Voraussichtliche Kosten der Maßnahme auf Basis der Kostenaufstellung nach DIN 
276 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme (ohne Grundstück und Grunder-
werbskosten), die auf Grundlage der Kostenaufstellung nach DIN 276 (Anlage 1b) er-
mittelt worden sind, betragen 
 

2.000.000,00 Euro (brutto) 
(in Worten: zweimillionen 00/100 Euro (brutto). 

  
3. 3.  Grundlagen des Vertrages  

  
 Grundlagen des Vertrages sind: 

 Baugesetzbuch (BauGB) 
 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Sächsisches Verwaltungsverfahrens- 

und Zustellungsgesetz (SächsVwVfZG), Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
(VwVG, SächsVwVG) 

 Sächsische Haushaltsordnung (SäHO) i. V. m. VwV zur § 44 SäHO und Anlagen 
 ANBest Stadt Leipzig  
 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und Verordnung (EU) Nr. 

651/2014 der Kommission (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung) 
 Sonderförderung kooperativer, gemeinwohlorientierter Bauprojekte auf kommu-

nalen Grundstücken, ausgewählt in Konzeptverfahren bis 31.12.2021 (Beschluss 
Nr.: VII-A-07298-DS-03-NF-01 vom 13.10.2022)  

  
4.  Durchführung und Förderung der Maßnahme  
  
4.1.  Durchführung und Förderung 

Der Erbbauberechtigte führt auf dem bezeichneten Grundstück die in Anlage 1a be-
schriebenen Baumaßnahmen, die mit einer Kostenaufstellung nach DIN 276 (Anlage 
1b) und einem Kosten- und Finanzierungsplan (Anlage 6) untersetzt sind, unter Berück-
sichtigung der Genehmigungen (Baugenehmigung, denkmalschutzrechtliche Genehmi-
gung) und des Bauablaufplanes (Anlage 1c) durch. 
 

Die Stadt fördert die Baumaßnahme mit Mitteln der kommunalen Sonderförderung  
kooperativer, gemeinwohlorientierter Bauprojekte auf kommunalen Grundstücken, 
ausgewählt in Konzeptverfahren bis 31.12.2021 (Beschluss Nr.: VII-A-07298-DS-03-NF-
01 vom 13.10.2022) gemäß der in Anlage 4 dargestellten Gewinn- und Verlustrechnung. 

  
4.2 Beginn und Fertigstellung der Baumaßnahme 

Mit der Maßnahme ist unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zu beginnen. Der 
Beginn ist schriftlich anzuzeigen. Die Maßnahme ist zügig durchzuführen. 
 
Die Übergabe der bezugsfertigen Wohnungen hat spätestens bis zum 31.01.2025 zu 
erfolgen 

  
4.3 Erklärung zum Maßnahmenbeginn  

Der Erbbauberechtigte versichert, mit der Maßnahme noch nicht begonnen zu haben. 
Als Maßnahmenbeginn gilt die Vergabe von Lieferungen und Leistungen. Planung, Bau-
grunduntersuchungen, Grunderwerb und Herrichten des Grundstücks (z.B. Gebäudeab-
bruch, Planieren) gelten nicht als Beginn des Vorhabens. 

  
4.4. Wirtschaftliche Bauausführung – Vergaberecht  

Die Erbbauberechtigte verpflichtet sich, die Baumaßnahme nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Nutzung des Wettbewerbs und unter Anwendung 

https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_personal/SI010?YY=2021&MM=12&DD=31
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des Vergaberechts durchzuführen, um damit die wirtschaftlichste Bauausführung zu er-
reichen. 
Ab einer Zuwendung von 100.000 Euro hat der Zuwendungsempfänger bei Aufträgen 
über 5.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) grundsätzlich drei vergleichbare Angebote ein-
zuholen und den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 
Die Vergabe ist gegenüber der Stadt Leipzig zu dokumentieren. Folgende Unterlagen 
sind einzureichen: 

- Vergabeveröffentlichung (bei Ausschreibung der Leistungen) 
- Submissionsprotokoll (bei Ausschreibung der Leistungen), 
- Listung und Wertung der Angebote (bei Einholung von Angeboten) 
- der Vergabevorschlag, 
- das Auftragsschreiben / der Auftrag 

 
Für die Nachprüfung von angefochtenen Vergabeverfahren ist die Landesdirektion 
Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, zuständig. 

  
4.5 Abschluss von Versicherungen 

Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, vor Beginn der Maßnahme eine Feuerversiche-
rung als gleitende Neuwertversicherung, eine ausreichende Bauleistungsversicherung 
unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und eine Bauherren-Haftpflichtversi-
cherung abzuschließen. 

  
4.6. ANBest Stadt Leipzig 

ANBest der Stadt Leipzig (Anlage 12) gelten als vereinbart. Der Erbbauberechtigte ver-
pflichtet sich zur Einhaltung dieser Nebenbestimmungen, soweit nichts Anderes in die-
ser Vereinbarung geregelt ist. 

  

5.  Förderung / Kostentragung  
  
5.1. Die Höhe des Zuschusses aus der kommunalen Sonderförderung  kooperativer, ge-

meinwohlorientierter Bauprojekte auf kommunalen Grundstücken, ausgewählt in Kon-
zeptverfahren bis 31.12.2021 ermittelt sich gemäß Punkt 6 Art. 56 AGVO über eine Ge-
winn- und Verlustrechnung.  
Dabei sind Förderungen, welche nach der Landesrichtlinie gebundener Mietwohnraum 
(RL gMW) sowie sonstiger kommunaler Förderprogramme gemäß der net-avoiding-
cost- bzw. der Kostenerstattungsmethode für das Vorhaben eingesetzt werden und so-
mit dem Vorhaben als Einnahmen zur Verfügung stehen berücksichtigt. 
Der auf der Grundlage vorläufiger Prognosen gemäß Anlage 4 ermittelter Zuschussbe-
trag wird festgesetzt auf: 
 

674.185,00 EUR brutto 
(in Worten sechshundertvierundsiebzigtausendeinhundertfünfundachtzig 0/100 EUR 

brutto) 
 

Dieser Zuschuss kann nur in folgenden Jahresscheiben bis 15.12. des jeweiligen Haus-
haltsjahres zur Auszahlung angefordert werden: 
 

2023: 202.255,50 EUR 
2024: 303.383,25 EUR 
2025: 168.546,25 EUR 

 
Die kommunalen Zuwendungen können nur im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten 
Mittel gewährt werden. Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres noch kein rechts-

https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_personal/SI010?YY=2021&MM=12&DD=31
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kräftiger Haushalt vor, besteht eine vorläufige Haushaltsführung. Bei vorläufiger Haus-
haltsführung kann der Vertrag bezüglich der kommunalen Zuwendung gekündigt wer-
den, wenn die Haushaltsmittel nach dem festgestellten Haushaltsplan nicht vollständig 
verfügbar sind.  

  
5.2 Höhe der Auszahlung des Zuschusses / Rückzahlungsmechanismus 

 
Die unter Ziffer 5.1. genannten Beträge sind Höchstbeträge. Sie werden nur in der Höhe 
ausgezahlt, die sich nach Fertigstellung und Prüfung der Unterlagen ergeben. Liegt die 
tatsächliche Förderhöhe nach Fertigstellung unter den Höchstbeträgen gemäß Punkt 
5.1 erfolgt die Zuschussgewährung nur in dieser Höhe. 

  
5.3. Höhe der Auszahlung im Vertragszeitraum 

Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Baufortschritt und wird in folgenden Raten 
nach Vorliegen der Voraussetzungen entsprechend Ziffer 8. ausgezahlt: 
 
15 %  nach Baubeginn 
15 %  nach Fertigstellung Kellerdecke 
30 %  nach Fertigstellung Rohbau 
30 %  nach Fertigstellung und beanstandungsfreier Abnahme der Wohnungen (vgl. 

Ziffer 10.2) 
10 %  nach vollständiger Fertigstellung des Bauvorhabens und Prüfung des durch den 

Erbbauberechtigten einzureichenden Verwendungsnachweises (vgl. Ziffer 8.3) 
  
5.4 Abtretungsverbot  

Die Abtretung und Verpfändung aller Forderungen aus diesem Vertrag durch den Erb-
bauberechtigten, insbesondere hinsichtlich des Förderbetrages, ist ausgeschlossen. 

  
6.  Weitere Förderbedingungen  
  
6.1.  Kumulierung mit anderen Fördergeldern   

Der Erbbauberechtigte versichert, dass im Finanzierungsplan (Anlage 6) aufgeführte 
Förderungen mit den hier ausgereichten Fördermitteln kumuliert werden dürfen und, 
dass keine weiteren Förderungen in Anspruch genommen werden, die neben dieser 
Förderung ausgeschlossen sind.  

  
6.2 Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer  

Die Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer ist nur dann Bestandteil der förderfähigen Kosten, 
wenn der Erbbauberechtigte keinen Vorsteuerabzug gegenüber dem Finanzamt 
geltend machen kann. Der Erbbauberechtigte erklärt verbindlich, dass für die 
Maßnahme die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes 
(UstG) nicht besteht. Er erklärt gegenüber der Stadt sein Einverständnis zur 
Auskunftserteilung an das Finanzamt. 

  

6.3 Subventionserhebliche Tatsachen und Verwendungsbeschränkungen  
Der Erbbauberechtigte wird darauf hingewiesen, dass sämtliche vor, während und 
nach Abschluss des Vertrages gemachten Angaben und eingereichten Unterlagen 
subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) sind. 

  

6.4 Deggendorfklausel 
Der Begünstigte versichert, dass gegen ihn keine Rückforderungsanforderung 
aufgrund eines früheren Beschlusses der EU-Kommission zur Feststellung der 
Unzulässigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Binnenmarkt vorgekommen 
ist oder einer solchen Anforderung bereits nachgekommen wurde bzw. unverzüglich 
wird (sog. Deggendorfklausel). 
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7.  Grundbucheintragungen 
  
7.1. Grundschuld 

1.) Der Eigentümer verpflichtet sich für die Dauer von 25 Jahren, den ihm gemäß Ziffer 
5.1. dieses Vertrages gewährten Zuschuss der kommunalen Sonderförderung ko-
operativer, gemeinwohlorientierter Bauprojekte auf kommunalen Grundstücken, 
ausgewählt in Konzeptverfahren bis 31.12.2021 durch Eintragung einer Grund-
schuld im Grundbuch zugunsten der Stadt an rangbereiter Stelle abzusichern.  

Die Eintragung einer Grundschuld kann ersetzt werden durch eine entsprechende un-
befristete, selbstschuldnerische Bürgschaft einer Bank/ Sparkasse/ Kreditunternehmen, 
sofern das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer  
 
 in der Europäischen Gemeinschaft oder 
 in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum oder 
 in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Übereinkommens über das öffent-

liche Beschaffungswesen 

 
zugelassen ist. 

  
7.2 Löschungsbewilligung 

Die Stadt (AWS) verpflichtet sich, nach Ablauf des Bindungszeitraums oder bei vorzeiti-
ger Beendigung gemäß Ziffer 9 dieses Vertrages die grundbuchrechtliche Löschung zu 
bewilligen. 

  
8. Zahlungsweise und Auszahlung 
  
8.1 Die Zahlungen der Mittel erfolgen nach Bestätigung der Richtigkeit durch die Stadt 

(AWS). 
  
8.2.  Auszahlungsvoraussetzungen nach Baufortschritt 

Die Auszahlungen der Fördermittel erfolgt in Höhe von bis zu 90 % der nach Ziffer 5.1. 
vereinbarten Förderung nach Baufortschritt gemäß Ziffer 5.3 sowie gegen Vorlage fol-
gender Unterlagen:  
 
1. Auszahlung 
a) Eigentumsnachweis, Grundbuchauszug zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses 
    Vertrages nicht älter als 4 Wochen,  
b) Kopie der Eintragung der Grundschuld gem. Ziffer 7.1,  
c) alle erforderlichen Genehmigungen (Baugenehmigung, denkmalschutzrechtliche 
    Genehmigung), 
d) Kosten- und Finanzierungsplan mit Finanzierungsbestätigung der finanzierenden 
    Bank  
e) Versicherungen entsprechend Ziffer 4.5. des Vertrages   
f) von allen Erbbauberechtigten unterschriebener Auszahlungsantrag (Anlage 7), 

g) aktuelles Bauausgabebuch als Excel-Datei mit Unterschriften (Anlage 8)  
h) Bautenstandsbestätigung mit Unterschrift des Planers / Erbbauberechtigten  
    (Anlage 9) 
i) Fotodokumentation (*.jpg-Format) 
j) Rechnungen und Zahlungsbelege 
 
2.,3. und 4. Auszahlung 
Es werden nur die Unterlagen f) bis j) benötigt. Sollten sich Änderungen in den Unterla-
gen a) bis e) ergeben haben, sind diese erneut vorzulegen. 

https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_personal/SI010?YY=2021&MM=12&DD=31
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8.3.  Die Schlusszahlung  

Die Schlusszahlung erfolgt nach vollständiger Fertigstellung des Bauvorhabens sowie 
nach Feststellung der tatsächlich entstandenen Wohnfläche und nach Vorlage des Ver-
wendungsnachweises durch den Erbbauberechtigten mit folgenden Unterlagen:  
 
 von allen Erbbauberechtigten unterschriebener Auszahlungsantrag (Anlage 7)  
 Bauausgabebuch mit Eintragung der Zahldaten als Excel-Datei und Unterschriften 

(Anlage 8) 
 Rechnungen und Zahlungsbelege 
 Bautenstandsbestätigung mit Unterzeichnung des Planers / Erbbauberechtigten 

(Anlage 9) 
 Aufmaß der tatsächlich geschaffenen Wohnungen und Feststellung der tatsächli-

chen Wohnflächen 
 Verwendungsnachweis mit Unterzeichnung Erbbauberechtigten und Planer (An-

lage 10) 
 Nachweis der Höhe der bewilligten Mittel aus anderen in Anspruch genommenen 

Förderprogrammen.  
 Summarische Aufstellung der Ausgaben und Einnahmen entsprechend der Glie-

derung des Finanzierungsplanes 
  
9.  Änderung der baulichen Maßnahme  
  
9.1.  Änderungen nur mit schriftlicher Einwilligung der Stadt  

Änderungen und Abweichungen von den in Ziffer 2. vereinbarten Maßnahmen sowie 
den Festsetzungen und sonstigen Auflagen dieses Vertrages sind nur im begründeten 
Einzelfall zulässig und bedürfen vor Ausführung der schriftlichen Einwilligung der Stadt 
(AWS) und/oder einer Anpassung des Vertrages. 

  
9.2. Kündigung der Stadt als Rechtsfolge bei Änderungen ohne Einwilligung  

Erfolgt die Änderung der vereinbarten Maßnahme ohne schriftliche Einwilligung der 
Stadt, ist die Stadt zur Kündigung dieses Vertrages entsprechend Ziffer 13 berechtigt.  

  
9.3. Kürzung des Zuschusses als Rechtsfolge bei Änderungen  

Werden die vereinbarten Maßnahmen quantitativ oder qualitativ nicht vollständig er-
bracht, kann die Stadt anstelle der Kündigung die Förderung nach Ziffer 5.1. soweit kür-
zen, wie sie bei Kenntnis dieser Änderungen von Anfang an vereinbart worden wären.  

  
11.  Nachbesserung  
  
 Wird festgestellt, dass die dem Erbbauberechtigten obliegenden Maßnahmen nicht, 

nicht vollständig oder mangelhaft durchgeführt werden/wurden, die Ausführung nicht 
diesem Vertrag entspricht oder die Festsetzungen und Auflagen dieses Vertrages nicht 
oder nicht vollständig berücksichtigt werden/wurden, kann die Stadt die Durchführung, 
Nachholung, Ergänzung oder Nachbesserung binnen einer angemessenen Frist verlan-
gen.  

  
12. Mitteilungs- und Auskunftspflichten, Prüfrechte, Aufbewahrungsfristen 

  
12.1 Mitteilungspflichten 
  
12.1.1 Mitteilungspflichten gegenüber der Stadt 

Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, der Stadt unverzüglich mitzuteilen, wenn:  
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 weitere Zuwendungen für die Maßnahme bei anderen öffentlichen Stellen bean-
tragt oder gewährt wurden/werden,  

 sich eine wesentliche Änderung bei den für die Bemessung der Zuwendung zu-
grunde gelegten Angaben ergibt,  

 der Zuwendungszweck oder sonstige für die Vereinbarung maßgebliche Um-
stände sich ändern oder wegfallen, 

 der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu errei-
chen ist,  

 die Wohnungen innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr entsprechend dem 
Zuwendungszweck verwendet werden,  

 Insolvenz droht, ein Insolvenzverfahren beantragt werden muss oder bereits be-
antragt ist, 

 ein Gesellschafter ausscheidet/wechselt (Änderung des Gesellschaftsbestandes) 
 ein Geschäftsführer ausscheidet/wechselt. 

 sich Vertretungsvollmachten ändern  
  
12.1.2 Mitteilungspflichten gegenüber Dritten 
  
 Die Mittelvergabe unterliegt dem europäischem Beihilferecht. Der Erbbauberechtigte 

stimmt den dadurch entstehenden Berichtspflichten gemäß SARI und TAM zu. 
  
12.2.  Auskunftspflichten 

Der Erbbauberechtigte wird  
 
 die Stadt über Umstände, die für die Durchführung dieses Vertrages von Bedeu-

tung sind, unterrichten, ihr bzw. ihren Beauftragten auf Verlangen Auskunft über 
den Umsetzungsstand und Einsicht in die Unterlagen geben.  

 der Stadt, der Bewilligungsbehörde sowie den Rechnungsprüfungsbehörden des 
Bundes und des Landes bzw. deren Beauftragten gestatten, die Einhaltung der in 
diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen und der damit verbundenen Auf-
lagen zu prüfen.   

  
12.3. Prüfrechte 

Der Erbbauberechtigte räumt den Bediensteten der Stadt oder deren Beauftragten, den 
Bewilligungsbehörden, den Rechnungsprüfungsbehörden der Stadt, des Landes und 
des Bundes sowie deren Beauftragten ein Prüfungsrecht ein und gewährt diesen den 
Zugang zum Grundstück. Er holt ggf. die entsprechende Einverständniserklärung der 
Mieter ein. Das Hausrecht bleibt unberührt. Verweigern die Mieter das Einverständnis, 
tritt der Erbbauberechtigte seinen Anspruch auf Besichtigung der Wohnung an die Stadt 
ab. Der Erbbauberechtigte räumt der Stadt das Recht ein, Bücher, Belege und sonstige 
Unterlagen zur Prüfung anzufordern und diese an den Fördermittelgeber zu Prüfzwe-
cken weiterzuleiten.  

  
12.4.  Aufbewahrungsfrist 

Der Eigentümer bewahrt sämtliche Unterlagen, die mit den vereinbarten Leistungen im 
Zusammenhang stehen, insbesondere die Rechnungs- und Vergabeunterlagen, min-
destens 10 Jahre nach Ablauf des Belegungsbindungszeitraumes auf. 

  

13. Kündigung des Vertrages und Rechtsfolgen  
  
13.1. Kündigung aus wichtigem Grund  

Der Vertrag kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere dann vor, wenn einer der Vertragspartner die ihm aufgrund dieses Vertra-
ges obliegenden Pflichten nicht erfüllt.  
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13.2. Kündigungsrecht der Stadt  

Die Stadt ist berechtigt, den Vertrag insbesondere zu kündigen, wenn: 
  
 die Zuwendung nicht zweckentsprechend verwendet worden ist, 
 der Erbbauberechtigte in dem Antrag oder in den Nachweisen und Unterlagen un-

richtige Angaben gemacht oder Tatsachen verschwiegen hat, die für die Förderfä-
higkeit der Maßnahme von Bedeutung waren/sind, 

 vereinbarte Maßnahmen nicht nach den der Bewilligung zugrundeliegenden Plä-
nen, Baubeschreibungen und sonstigen Unterlagen durchgeführt werden,  

 die Durchführung der Maßnahme nicht entsprechend der vereinbarten Fristen und 
Termine erfolgt, 

 gegen die Regelungen der Mietpreis- und Belegungsbindungen verstoßen wird 
(Verstöße gegen die Mietpreisbindung liegen ebenso vor, wenn der Mietpreis in 
unzulässiger Weise erhöht wird) 

  
13.3.  Rechtsfolgen der Kündigung  

Im Falle der Kündigung des Vertrages sind bereits gewährte Zuwendungen zurück zu 
zahlen und zu verzinsen. 

  
14. Rückzahlung und Vollstreckung 

  
14.1. Rückzahlung 
  
14.1.1 Rückzahlung von Zuwendungen 

Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, im Falle einer Kündigung des Vertrages erhal-
tene Zuwendungen ganz oder anteilig an die Stadt Leipzig zurückzuzahlen. Der Erbbau-
berechtigte verpflichtet sich ebenfalls, im Falle einer Überzahlung den überzahlten Be-
trag zurückzuzahlen.  

  
14.1.2 Verzinsung 

Die Verzinsung richtet sich nach der Regelung über die Verzinsung von Erstattungsan-
sprüchen in § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses geltenden Fassung.  
Der Rückzahlungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig. Vom Zeitpunkt der Auszah-
lung bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Zuwendung werden Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins nach § 247 BGB jährlich berechnet. Die 
Zinsen sind vom Erbbauberechtigten zu tragen.  

  
14.2. Sofortige Vollstreckung 

Der Erbbauberechtigte unterwirft sich hinsichtlich der zurückzufordernden oder zu viel 
gezahlten Fördermittel einschließlich evtl. Zinsen der sofortigen Vollstreckung in sein 
Vermögen gemäß § 1 SächsVwVfZG, i.V.m. § 61 VwVfG, § 1 SächsVwVG. Mehrere 
Erbbauberechtigte haften gesamtschuldnerisch.  

  
15. EDV und Datenschutz  
  
 Der Erbbauberechtigte, bei mehreren jeder einzeln, erklärt, dass er die Informationen 

gemäß Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung zur Erhebung von personenbezo-
genen Daten DSGVO erhalten und den Inhalt zur Kenntnis genommen hat (Anlage 11). 
Er erklärt sich damit einverstanden, dass sich aus diesem Vertrag und den hierzu ein-
zureichenden Unterlagen ergebenden persönlichen Daten in einer Datei gespeichert, 
verändert oder gelöscht werden.  
Die Stadt verpflichtet sich, die Bestimmungen des Datenschutzes zu gewährleisten.  
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